
Genaue Anordnung der Klappsitze noch in 
Abstimmung; voraussichtlich werden diese an 

der Bordwand also quer zur Fahrtrichtung 
angebracht 

Durch den zweiten Rollstuhlplatz kommt es zu 

einer Einschränkung der Gangbreite im 
vorderen Wagenbereich. Aufgrund der 

Planungen zum bargeldlosen Verkauf und der 
fortschreitenden Digitalisierung ist aber davon 

auszugehen, dass für den Fahrgastwechsel 
zunehmend alle Türen genutzt werden, so 

dass der „Engpaß“ den Fahrgastfluß / 

Betriebsablauf nicht behindern wird. 
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